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PRESSEMITTEILUNG 

BEI NEUEN BIOKRAFTSTOFFEN 
STEUERBEFREIUNG EINFÜHREN , BEI BIODIESEL 

SCHRITTWEISE ABSCHMELZEN ! 
 

Anlässlich der Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages am 15.05.2002 fordert der Förderverein Ökologische 
Steuerreform differenzierte Lösungen 

Konkret schlägt der FÖS folgende Steuerausgestaltungen vor: 

 

• Neue (aus erneuerbaren Energien hergestellte) Biokraftstoffe wie 
Biogas, Sunfuels, Ethanol, Methanol sind von der Mineral-
ölsteuer zu befreien – vollständig jedoch nur in der ersten Phase 
ihrer Markteinführung (ähnlich, wie seit 1993 bei Biodiesel). 

• Mittelfristig sind auch Biokraftstoffe mit der vollen Wegekosten-
Steuerkomponente zu belasten, langfristig auch mit einer ihrer 
relativen Umweltbelastung entsprechenden Umweltkosten-
Steuerkomponente. Insbesondere aus der niedrigeren Umwelt-
kosten-Steuerkomponente ergäbe sich auch so für Biokraftstoffe 
ein dauerhafter Steuervorteil.  

• Beim Biodiesel, dem derzeit mit Abstand am weitesten 
verbreiteten Biokraftstoff, kann die Phase der Markteinführung 
als abgeschlossen gelten. Ein Fortbestand der vollen Steuer-
befreiung würde zu Mitnahmeeffekten führen. Die heutige, 
komplette Steuerbefreiung (derzeit 0,63 Euro pro Liter) sollte 
daher schrittweise zurückgeführt werden, dabei sollte der 
Steuervorteil auf einem Niveau gehalten werden, dass, die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Diesel erhalten bleibt. Bereits 
vor Einführung der Ökosteuer – also bei einem Steuervorteil von 
nur 0,50 Cents – war Biodiesel knapp wettbewerbsfähig. 

• In umweltsensiblen Bereichen, z.B. in der Binnenschifffahrt, in der Land- und Forstwirtschaft 
sowie in Natur- und Wasserschutzgebietenkommen der Umweltvorteil einer geringen Was-
sergefährdungsklasse biogener Kraftstoffe besonders ausgeprägt zu Geltung. Hier ist eine 
dauerhafte Steuerbefreiung biogener Kraftstoffe sinnvoll. Dies gilt auch für Biodiesel. 
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• In der Finanzpolitik ist bei der Mineralölsteuerdebatte zwischen Wegekosten- und Umweltlas-
tenbeitrag stärker zu differenzieren.  

 

Mineralölsteuern gibt es weltweit schon seit Jahrzehnten – mithin viel länger als ökologisch moti-
vierte Lenkungssteuern. Der Grund ist einleuchtend: Über Mineralölsteuern tragen Kraftfahrer We-
gekosten des Verkehrssystems Straße – zumindest teilweise. Diese Wege- oder Infrastrukturkosten 
gehen weit über die bloßen Kosten des Straßenbaus hinaus. Nach dem Verursacherprinzip sind auch 
Kosten der Straßenflächen, des Straßenunterhaltes, der Verkehrsüberwachung durch Polizei und 
Behörden sowie gesellschaftliche Folgenkosten von Verkehrsunfällen hinzurechnen. Erst seit weni-
gen Jahren ist die Abdeckung der vom Verkehr verursachten Umweltkosten als zweites Motiv der 
Minerölbesteuerung hinzugekommen. 

Die Unterscheidung zwischen Wege- und Umweltkosten des Straßenverkehrs ist wichtig, weil We-
gekosten von allen Fahrzeugen verursacht werden, während die Umweltkosten hauptsächlich von 
der Energie- und Antriebsart des Fahrzeugs abhängen. Auch ein umweltschonendes Biofahrzeug 
verursacht Wegekosten! Vor diesem Hintergrund stellt jede völlige Befreiung von der Mineral-
ölsteuer eine erhebliche Subvention dar, die nur als befristete Starthilfe Berechtigung hat. 

 

• Mittelfristig ist im Verkehrsbereich eine Struktur der Ökosteuern anzustreben, bei der die 
Steuersätze die jeweiligen externen Kosten der Antriebsstoffe bzw. Verkehrsmittel wieder-
spiegeln. Ökosteuersätze im Verkehr sollten daher aus zwei Komponenten bestehen: Einer 
Komponente für die Infrastrukturkosten und einer Komponente für die Umweltkosten. Zu den 
Infrastrukturkosten sollten alle Kraftfahrzeuge – unabhängig vom Antriebsstoff – beitragen. 
Bei den Umweltkosten sind demgegenüber Differenzierungen nach der Art des Kraftstoffs 
sinnvoll. 


